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RS OGH 1976/10/5 5Ob646/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1976

Norm

ABGB §1400 A

Rechtssatz

Im Falle einer Blankoannahme wird der Annehmende erst in dem Zeitpunkt verp4ichtet, in dem die Anweisung durch

die Bekanntgabe des Anweisungsempfängers vollständig geworden ist.
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